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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

 
1. Verfahrensrecht: Zuständigkeit für die Außenprüfung bei beschränkt Steuer-

pflichtigen 
Urteil vom 20.12.2023, Az: I R 21/21  

2. Körperschaftsteuer: Ohne Zuwendungswillen keine vGA 
Urteil vom 22.11.2023, Az: I R 9/20  

3. Verfahrensrecht: Zweckbetrieb „Krankenhaus“ i. S. v. § 67 AO 
Urteil vom 14.12.2023, Az: V R 28/21  

4. Verfahrensrecht: Verhältnis zwischen Verlustfeststellungs- und Steuerbe-
scheid 
Urteil vom 23.01.2024, Az: IX R 7/22  

5. Verfahrensrecht: Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauens-
schutzes bei Schätzungen 
Urteil vom 28.11.2023, Az: X R 3/22  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Verfahrensrecht: Zuständigkeit für die Außenprüfung bei beschränkt Steuer-

pflichtigen 
Urteil vom 20.12.2023, Az: I R 21/21 
Die sachliche Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für die Antragsveran-
lagung beschränkt Steuerpflichtiger und die Durchführung des Steuerabzugs nach § 
50a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes erstreckt sich nicht auf die Außenprüfung. 
 

  
2. Körperschaftsteuer: Ohne Zuwendungswillen keine vGA 

Urteil vom 22.11.2023, Az: I R 9/20 
Für die Frage, ob eine Vermögensverschiebung von einer Kapitalgesellschaft an einen 
Gesellschafter durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, ist bei der Prüfung ei-
nes möglicherweise fehlenden Zuwendungswillens aufgrund Irrtums des Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers nicht darauf abzustellen, ob einem ordentlich und gewissenhaft 
handelnden Geschäftsleiter der Irrtum gleichfalls unterlaufen wäre. Maßgebend ist al-
lein, ob der konkrete Gesellschafter-Geschäftsführer einem solchen Irrtum unterlegen 
ist. 
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3. Verfahrensrecht: Zweckbetrieb „Krankenhaus“ i. S. v. § 67 AO 
Urteil vom 14.12.2023, Az: V R 28/21 
1. Einnahmen eines Krankenhauses aus der Personal- und Sachmittelgestellung an 
nach § 116 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ermächtigte Ärzte --und demgemäß 
die diesen Einnahmen zuzuordnenden Ausgaben-- hängen nicht mit dem Zweckbetrieb 
"Krankenhaus" (§ 67 Abs. 1 AO) zusammen, sondern gehören zu den Besteuerungs-
grundlagen, die einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen 
sind (§ 64 Abs. 1 AO). 
 
2. Zur Anwendung der §§ 64, 67 AO auf Mitarbeitercafeterien, die aus arbeitsrechtli-
chen Gründen defizitär betrieben werden. 
  
 

  
4. Verfahrensrecht: Verhältnis zwischen Verlustfeststellungs- und Steuerbescheid 

Urteil vom 23.01.2024, Az: IX R 7/22 
1. Die Frage, ob ein im Steuerbescheid der Höhe nach bindend ermittelter Altersent-
lastungsbetrag nach § 24a des Einkommensteuergesetzes verlusterhöhend wirkt, ist 
grundsätzlich im Rahmen der gesonderten Feststellung des verbleibenden Verlustvor-
trags zu entscheiden (vgl. Senatsurteil vom 30.06.2020 - IX R 3/19 , BFHE 269, 314, 
BStBl II 2021, 859). 
 
2. Dies gilt jedoch nicht, wenn in Höhe des geltend gemachten Verlustes ein Verlust-
rücktrag begehrt wird. Über Grund und Höhe des Verlustrücktrags ist ausschließlich 
im Rahmen der Steuerfestsetzung des Rücktragsjahres zu entscheiden. 
  
 

  
5. Verfahrensrecht: Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschut-

zes bei Schätzungen 
Urteil vom 28.11.2023, Az: X R 3/22 
1. Zur Begründung einer Schätzungsbefugnis dem Grunde und der Höhe nach darf der 
Tatrichter sich nicht mit der bloßen Benennung formeller oder materieller Mängel be-
gnügen, sondern muss diese auch nach dem Maß ihrer Bedeutung für den konkreten 
Einzelfall gewichten. 
 
2. Eine Vollschätzung unter vollständiger Verwerfung der Gewinnermittlung des Steu-
erpflichtigen ist nur zulässig, wenn die festgestellten Mängel gravierend sind. 
 
3. Die Verwendung eines objektiv manipulierbaren Kassensystems stellt grundsätzlich 
einen formellen Mangel von hohem Gewicht dar, da in einem solchen Fall systembe-
dingt keine Gewähr für die Vollständigkeit der Einnahmenaufzeichnungen gegeben 
ist. 
 
4. Das Gewicht dieses Mangels kann sich in Anwendung des Verhältnismäßigkeits- 
und Vertrauensschutzgrundsatzes im Einzelfall auf ein geringeres Maß reduzieren. Das 
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gilt insbesondere dann, wenn das Kassensystem zur Zeit seiner Nutzung verbreitet und 
allgemein akzeptiert war und eine tatsächliche Manipulation unwahrscheinlich ist. 
 
5. Der in der Verwendung einer solchen objektiv manipulierbaren elektronischen Re-
gistrierkasse einfacher Bauart liegende formelle Mangel begründet keine Schätzungs-
befugnis, wenn der Steuerpflichtige in überobligatorischer Weise sonstige Aufzeich-
nungen führt, die eine hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit der Einnahmener-
fassung bieten. 
 
6. Bei elektronischen Registrierkassen einfacher Bauart werden Funktionen und Stand 
der festen Programmierung (Firmware) durch die Bedienungsanleitung dokumentiert. 
Änderungen von Einstellungen der Kasse sind vom Steuerpflichtigen im Zeitpunkt der 
Vornahme der Änderungen durch Anfertigung entsprechender Protokolle über die vor-
genommenen Einstellungen zu dokumentieren (Präzisierung des Senatsurteils vom 
25.03.2015 - X R 20/13, BFHE 249, 390, BStBl II 2015, 743, Rz 26 ff.). 
 
7. Übergibt ein Kunde für eine Leistung des Steuerpflichtigen einen Rabattgutschein, 
auf den nach den Gutscheinbedingungen ein Dritter eine Zahlung an den Steuerpflich-
tigen leisten soll, fließt dem Steuerpflichtigen bei Gewinnermittlung durch Einnah-
men-Überschuss-Rechnung eine Einnahme nicht bereits mit Übergabe des Gutscheins, 
sondern erst in dem Zeitpunkt zu, in dem der Dritte die Zahlung an den Steuerpflichti-
gen leistet. 
  

 

 


